
 
 

E i n l a d u n g 
 

zur Sitzung des Gemeinderates 
 

Dienstag, 15. Februar 2022, 19:30 Uhr 
 

Bürgerhaus Saal, Beim Schloß 4, 72145 Hirrlingen 
 
 
Tagesordnung öffentlich: 
 
 
1.) Einwohnerfragestunde  
 
2.) Genehmigung von Sitzungsniederschriften 
 
3.) Vorstellung der Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH 

 

4.) Eigenkontrollverordnung (EKVO) - Zustimmung Konzeption und 
Ausschreibung der Maßnahme für 2022 

 
5.) Freiwillige Feuerwehr Hirrlingen - Beschaffung eines Gerätewagens 

Transport (GW-T) 
 

6.) Jagdpacht: Verlängerung des Pachtvertrags für den Jagdbogen Hirrlingen 
 

7.) Bausachen 
 

a) Umbau und Sanierung des bestehenden Wohnhauses zu einem 
Wohnhaus mit 2 Wohneinheiten, Fl.St.-Nr. 272, Bietenhauser Str. 
 

b) Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Stellplatz, Fl.St.-
Nr. 273/4, Bietenhauser Str. 
 

c) Energetische Sanierung/Umbau zum Mehrfamilienhaus (6 
Wohneinheiten), Errichtung von Dachgauben, Errichtung Außentreppe 
mit Balkon, Fl.St.-Nr. 180, Rottenburger Str. 
 

d) Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Geräteraum, 
Fl.St.-Nr. 5578, Hinter dem Lehen 

 
 
8.) Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hirrlingen: Abschluss einer 

Kooperationsvereinbarung mit der Deutsche Glasfaser GmbH 
 
 
9.) Erweiterung Grund- und Gemeinschaftsschule Hirrlingen 

 
a) Nachtrag im Gewerk Außenanlagen 

 



b) Beauftragung Planungsleistungen Gestaltung Schulhof 
 

 
10.) Sanierung Parkplatz Eichenberghalle – Kostenfeststellung 
 

11.) Genehmigung der Annahme von Spenden 
 

12.) Anfragen und Verschiedenes 
 
 
 
 
 
Die Einwohnerschaft ist zur Sitzung herzlich eingeladen. 
 
 
 
Christoph Wild 
Bürgermeister 
 
 
Um Beachtung der 3G-Zugangsregelung wird gebeten. Nicht-immunisierten 
Besucherinnen und Besuchern von Gremiumssitzungen ist in den Alarmstufen 
der Zutritt nur nach Vorlage eines Antigentest-Zertifikates (nicht älter als 24 
Stunden) oder eines PCR-Test-Zertifikates (nicht älter als 48 Stunden) gestattet. 
Eine Zertifikatausstellung vor Ort ist nicht möglich. Das Tragen einer 
medizinischen Mund-Nasen-Abdeckung ist verpflichtend. 
 


